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Präambel 

I. 

Diese Sonderrichtlinie stellt eine Rechtsgrundlage für die nationale Umsetzung der 

im GAP-Strategieplan Österreich 2023 - 2027 (im Folgenden GSP) vorgesehenen 

projektbezogenen Interventionen aus dem Bereich der Ländlichen Entwicklung dar, 

welche vom Land Niederösterreich angeboten werden. 

II. 

Der Zielrahmen der gegenständlichen Fördermaßnahmen ergibt sich insbesondere 

aufgrund der in Artikel 6, Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2115 festgelegten, 

spezifischen Ziele, welche einen Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen Agrarpo-

litik gemäß Artikel 39, Absatz 1 AEUV leisten. Auf nationaler Ebene werden mit der 

gegenständlichen Sonderrichtlinie insbesondere die Ziele des Marktordnungsge-

setzes 2021 und des Landwirtschaftsgesetzes 1992 angesprochen. Ver-

schiedenste Strategien (z. B. „Farm to Fork“-Strategie, Biodiversitätsstrategie) und 

überschneidende Materien (z. B. Klimaschutzgesetz) ergänzen die Rahmenbedin-

gungen für die Zieldefinition. 

IV. 

Die Zielerreichung ist in eine sog. „Interventionslogik“ eingebettet. Das heißt, es 

werden anhand einer Stärken/Schwächen/Chancen/Risiko-Analyse entsprechende 

Bedarfe definiert, die über die umgesetzten Maßnahmen strategisch angesprochen 

werden (vgl. Kapitel 5 des GSP). Eine detaillierte Ausführung der Bedarfe, Strate-

gien, Indikatoren und erwarteten Wirkungen der Maßnahmen sind umfassend im 

GSP dargestellt.  

V. 

Basierend auf den Vorgaben der Art. 140 der Verordnung (EU) 2021/2115 wird ein 

nationaler Evaluierungsplan erarbeitet, in welchem die Grundstrukturen für die Or-

ganisation, die Durchführung und die Arbeitsschwerpunkte für das Monitoring und 

die Evaluierung im gesamten Umsetzungszeitraum einschließlich der ex-post Eva-

luierung festgelegt sind. 

Die Evaluierung des GSP ist ein wichtiges Steuerungsinstrument, das auf Basis 

EU-weit vorgegebener Evaluierungskriterien die Interventionslogik, die Umsetzung 

und die Wirkung des GSP regelmäßig überprüft sowie Empfehlungen für die Wei-

terentwicklung des GSP und seiner Fördermaßnahmen erarbeitet. Sie erfolgt auf 
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Basis eines auf europäischer Ebene erarbeiteten Evaluierungsrahmens. Alle natio-

nalen Evaluierungsberichte und Evaluierungsstudien werden öffentlich bereitge-

stellt. 
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1 Allgemeiner Teil 

1.1 Geltungsbereich 

1.1.1 Diese Bestimmungen gelten für die Durchführung von EU-Land-finanzierten 

Fördermaßnahmen der Ländlichen Entwicklung, die im Rahmen des GSP1 zwischen 

1. Jänner 2023 und 31. Dezember 2029 im Bundesland Niederösterreich angeboten 

werden. 

1.1.2 Diese Sonderrichtlinie enthält die allgemein geltenden und für die jeweilige 

Fördermaßnahme spezifischen Bedingungen für die Teilnahme an den Fördermaß-

nahmen und den Abschluss eines Vertrags zwischen einer förderwerbenden Person 

und dem Land Niederösterreich. 

1.1.3 Die Sonderrichtlinie bildet einen integrierten Bestandteil des Vertrags, der zwi-

schen der förderwerbenden Person aufgrund ihres Antrags (Anbot zum Vertragsab-

schluss) und dem Land Niederösterreich auf Grund der Genehmigung ihres Antrags 

(Annahme des Anbots zum Vertragsabschluss) zustande kommt. 

1.1.4 Alle Anhänge zu dieser Sonderrichtlinie bilden einen integrierten Bestandteil 

der Sonderrichtlinie und sind damit Vertragsbestandteil. 

1.1.5 Diese Bestimmungen gelten unbeschadet der Auszahlungs-, Abrechnungs- 

und Kontrollerfordernisse für den in Punkt 1.1.1 genannten Zeitraum. 

1.1.6 Abweichende mündliche oder schriftliche Festlegungen sind unwirksam. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Diese Sonderrichtlinie ergänzt die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 

Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und die Grundsätze der Um-

setzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (Marktordnungsgesetz 2021 – MOG 2021), 

BGBl. I Nr. 55/2007, und der Verordnung mit Regeln zur Anwendung des GAP-Stra-

tegieplans (GAP-Strategieplan-Anwendungsverordnung – GSP-AV), BGBl. II Nr. 

403/2022, insbesondere jene des 1., 3. und 10. Kapitels. 

Darüber hinaus beruht diese Sonderrichtlinie auf folgenden spezifischen Rechts-

grundlagen in den jeweils geltenden Fassungen einschließlich hierzu ergangener 

Durchführungsnormen bzw. sind diese dafür maßgeblich:  

1. Verordnung (EU) 2021/2115 mit Vorschriften für die Unterstützung der 

von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 

erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Land-

wirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

                                                      

1 Genehmigt mit Durchführungsbeschluss der Kommission C (2022) 6490 final vom 13.9.2022 
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Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategie-

pläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, ABl. Nr. L 

435 vom 6.12.2021 S. 1, 

2. Verordnung (EU) 2021/2116 über die Finanzierung, Verwaltung und 

Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) 1306/2013, ABl. Nr. L 435 vom 6.12.2021 S. 187, 

3. delegierte Verordnung (EU) 2022/127 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) 2021/2116 mit Vorschriften für die Zahlstellen und anderen Ein-

richtungen, die Finanzverwaltung, den Rechnungsabschluss, Sicherhei-

ten und die Verwendung des Euro, ABl. Nr. L 20 vom 31.1.2022 S. 95, 

4. Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 mit Durchführungsbestim-

mungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 hinsichtlich der Zahlstellen 

und anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungsab-

schlusses, der Kontrollen, der Sicherheiten und der Transparenz, ABl. 

Nr. L 20 vom 31.1.2022 S. 131, 

5. Durchführungsverordnung (EU) 2022/129 mit Vorschriften für die Inter-

ventionskategorien für Ölsaaten, Baumwolle und Nebenerzeugnisse der 

Weinbereitung gemäß der Verordnung (EU) 2021/2115 sowie für die 

Anforderungen hinsichtlich Information, Öffentlichkeitsarbeit und Sicht-

barkeit im Zusammenhang mit der Unterstützung der Union und den 

GAP-Strategieplänen, ABl. Nr. L 20 vom 31.1.2022 S. 197, 

6. Verordnung (EU) Nr. 2023/2381 über die Anwendung der Artikel 107 

und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

auf De-minimis-Beihilfen, ABl. Nr. L, 2023/2381 vom 15.12.2023 

7. Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission zur Feststellung der Ver-

einbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 

und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Ar-

tikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kom-

mission, Nr. L 327 vom 21.12.2022 S. 1, 

8. Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-

stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 

der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union, ABl. Nr. L 187 vom 26.6.2014 S. 1, 

9. Verordnung (EU) 2023/2382 über die Anwendung der Artikel 107 und 

108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, ABl. Nr. L, 2023/2382 

vom 15.12.2023 
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10. Verordnung mit Regeln zur Anwendung des GAP-Strategieplans (GAP-

Strategieplan-Anwendungsverordnung – GSP-AV), BGBl. II Nr. 

403/2022 

11. Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 

2018 – BVergG 2018), BGBl. I Nr. 65/2018, 

12. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Län-

dern über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion 

des Ausstoßes an Treibhausgasen (StF: BGBl. II Nr. 251/2009) 

13. NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060, 

14. NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996, LGBl. 5065,  

15. NÖ Schul- und Kindergartenfondsgesetz 2018, LGBl. Nr. 49/2018 

16. NÖ Tagesbetreuungsverordnung, LGBl. 5065/2 

17. NÖ Bauordnung, LGBl 1/2015 

18. NÖ Bautechnikverordnung, LGBl 4/2015 

 

1.3 Ziele 

Die Förderung zur Entwicklung des ländlichen Raums trägt im allgemeinen 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zur Verwirklichung der allgemeinen 

Ziele gemäß Art. 5 und der spezifischen Ziele gemäß Art. 6 der Verordnung 

(EU) 2021/2115 bei. 

Die Ziele der einzelnen Fördermaßnahmen sind im jeweiligen Kapitel für jede 

einzelne Fördermaßnahme näher dargestellt. 

Die im Rahmen dieser Sonderrichtlinie angebotenen Fördermaßnahmen tra-

gen somit zu diesen Zielen bei und sind auch im Lichte dieser Ziele auszule-

gen und anzuwenden. 

1.4 Förderwerbende Person 

Als förderwerbende Person kommen grundsätzlich in Betracht: 

1. natürliche Personen, 

2. im Firmenbuch eingetragene Personengesellschaften, 

3. juristische Personen inklusive Gebietskörperschaften, soweit im Beson-

deren Teil vorgesehen, sowie  

4. deren Zusammenschlüsse (im Folgenden Personenvereinigungen2), 

mit Niederlassung in Österreich, die ein Projekt im eigenen Namen und auf 

eigene Rechnung entsprechend den Zielsetzungen dieser Sonderrichtlinie 

(siehe Punkt 1.3 sowie die in den jeweiligen Fördermaßnahmen genannten 

spezifischen Zielsetzungen) verfolgen. 

                                                      

2 Siehe FN 2 
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1.5 Allgemeine Förderungsvoraussetzungen und Auflagen 

Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Wirksamkeit 

Eine Förderung ist nur zulässig, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel mit den 

Zielen und den Grundsätzen des Haushaltsrechts, insbesondere den 

Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit, in Ein-

klang steht (§ 54 GSP-AV). 

Befähigung der förderwerbenden Person 

Die Gewährung der Förderung setzt voraus, dass der Förderwerber in der 

Lage ist, die Geschäfte ordnungsgemäß zu führen, und über die erforderli-

chen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten zur 

Durchführung des Projekts verfügt (§ 55 GSP-AV). 

Durchführungszeitraum und Projektstandort 

Sofern nicht in einer Projektmaßnahme Abweichendes geregelt ist, kann der 

Durchführungszeitraum für ein Projekt (Projektlaufzeit) bis zu drei Jahre be-

tragen. Wenn durch eine vom Förderwerber nicht verschuldete Verzögerung 

das Projektziel nicht innerhalb des ursprünglichen Durchführungszeitraums 

erreicht werden kann, kann der Durchführungszeitraum entsprechend, gege-

benenfalls über den Zeitraum von drei Jahren hinaus, verlängert werden. Die 

Verlängerung der Projektlaufzeit kann nur genehmigt werden, wenn die Ver-

längerung vor Ablauf der Durchführungsfrist beantragt wurde (§ 57 GSP-AV). 

Ein Projekt oder ein Projektteil ist nur dann förderfähig, wenn es im räumli-

chen Geltungsbereich des GAP-Strategieplans (Programmgebiet) durchge-

führt wird. Die Durchführung eines nicht investiven Projekts oder Projektteils 

kann außerhalb Österreichs, jedoch innerhalb der Union erfolgen, sofern die 

Wirkungen des Projekts im Programmgebiet zur Geltung kommen.  

Abweichend davon können Projekte und Projektteile der Fördermaßnahme 

58-03 auch in anderen Mitgliedstaaten und absatzfördernde Aktivitäten im 

Rahmen eines Projekts der Fördermaßnahme 58-04 auf Drittlandsmärkten 

oder Teile eines operationellen Programms einer länderübergreifenden Er-

zeugerorganisation auch in anderen Mitgliedstaaten durchgeführt werden  

(§ 61 GSP-AV). 

Behalteverpflichtung und Versicherungspflicht 

Die geförderte Investition muss mindestens fünf Jahre nach der Abschluss-

zahlung an den Förderwerber von ihm innerhalb des Programmgebiets ord-

nungsgemäß und den Zielen oder Durchführungsbedingungen des jeweiligen 

Projekts entsprechend genutzt und instandgehalten werden. Die Behaltever-

pflichtung kann maßnahmenspezifisch auf bis zu zehn Jahre verlängert wer-

den.  
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Abweichend davon beginnt die Behalteverpflichtung für Investitionen im Rah-

men operationeller Programme ab Erlassung des Bescheides, mit dem über 

die Endzahlung für das Jahresarbeitsprogramm entschieden wird.  

Ändert sich ausschließlich der Besitz oder das Eigentum an der geförderten 

Investition, liegt hingegen eine Verletzung der Behalteverpflichtung vor.  

Für eine im Rahmen einer Projektmaßnahme geförderte Investition in ein Ge-

bäude oder in eine unbewegliche Anlage oder Einrichtung, die sich in einem 

Gebäude befindet, muss für die Dauer der Behalteverpflichtung eine Versi-

cherung gegen Elementarschäden abgeschlossen werden, soweit dafür am 

Markt eine Versicherung zu erschwinglichen Kosten angeboten wird (§§ 72 

und 73 GSP-AV). 

Einhaltung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

Treten öffentliche Auftraggeber gemäß § 4 des Bundesvergabegesetzes 

2018 – BVergG 2018, BGBl. I Nr. 65/2018, als Förderwerber auf, müssen sie 

die Einhaltung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge nach-

weisen.  

Gebietskörperschaften und Einrichtungen im Eigentum von Gebietskörper-

schaften müssen im Zusammenhang mit § 20 Abs. 5 BVergG 2018 den Nati-

onalen Aktionsplan zur Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaf-

fung einhalten.  

Werden die erbrachten Leistungen im Projekt nicht auf Basis tatsächlich ge-

tätigter Ausgaben, sondern mittels vereinfachter Kostenoptionen abgerech-

net, entfällt die Verpflichtung gemäß Abs. 1 (§ 71 GSP-AV) 

Werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Vergaberechts festgestellt, 

hat die Sanktionierung nach Beurteilung der Verhältnismäßigkeit (Schwere, 

Ausmaß, Dauer und Häufigkeit) unter Berücksichtigung der Leitlinien der 

Kommission für die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei Verstößen 

gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge auf von der 

Union finanzierte Ausgaben anzuwenden sind, zu erfolgen (§ 98 Abs. 6 GSP-

AV). 

Sichtbarkeit öffentlicher Unterstützung (Publizität) 

Förderwerber im Bereich der Projektmaßnahmen müssen den Erhalt der För-

derung aus Mitteln der Union, des Bundes und der Länder gemäß Anhang III 

Punkt 2. der Verordnung (EU) 2022/129 und den auf diesen Vorschriften ba-

sierenden weiteren Festlegungen der Verwaltungsbehörde sichtbar machen. 

Die Förderhinweise müssen den technischen Vorgaben der Verwaltungsbe-

hörde entsprechen (§ 75 Abs. 1 und 5 GSP-AV). 
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Gendergerechte Sprache 

Bei der Erstellung von Informations- und Kommunikationsmaterialien ist auf 

eine geschlechtergerechte und situationsadäquate Ausdrucksweise zu ach-

ten (§ 74 GSP-AV). 

Gesonderte Buchführung 

Der Verpflichtung gemäß Art. 123 Abs. 2 lit. b i) der Verordnung (EU) 

2021/2115, über alle ein Projekt betreffenden Vorgänge Buch zu führen oder 

gegebenenfalls für dieses einen geeigneten Buchführungscode zu verwen-

den, wird entsprochen, indem  

1. buchführungspflichtige Förderwerber, die über eine Kostenrechnung 

verfügen, eine entsprechende Abgrenzung der Projektkosten in Rah-

men der Möglichkeiten der bestehenden Kostenrechnung einrichten;  

2. buchführungspflichtige Förderwerber, die über keine geeignete Kosten-

rechnung verfügen, in Abstimmung mit der Bewilligenden Stelle eine an-

dere buchhalterische Abgrenzung der Projektkosten im Rahmen der 

doppelten Buchhaltung sicherstellen (zB bei investiven Projekten ein ge-

sondertes Anlagenkonto in der Anlagenbuchhaltung, gesonderte Auf-

wandskonten, separates Bankkonto für alle projektrelevanten Zahlungs-

aus- und -eingänge);  

3. nicht buchführungspflichtige Förderwerber, die im privatwirtschaftlichen 

Bereich tätig sind und eine Einnahmen/Ausgaben-Rechnung führen, in 

Abstimmung mit der Bewilligenden Stelle eine Projektkostenabgrenzung 

durchführen, sofern diese im Rahmen der bestehenden Aufzeichnungen 

mit vertretbarem Aufwand möglich ist;  

4. nicht buchführungspflichtige Förderwerber, die im öffentlich-rechtlichen 

Bereich tätig sind und eine Einnahmen/Ausgaben-Rechnung führen, in 

Abstimmung mit der Bewilligenden Stelle eine geeignete Projektkosten-

abgrenzung im Rahmen der geltenden Regelungen (zB Anlagenkonto, 

Zusatz zum Dienstvertrag, gesondertes Projekt zur Abgrenzung der för-

derfähigen Kosten im Rahmen der außerordentlichen Haushaltsführung/ 

Kameralistik) vornehmen. (§ 76 GSP-AV). 
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Aufbewahrung der Unterlagen 

Der Förderwerber hat die bei ihm verbleibenden Antrags- und Bewilligungs-

unterlagen, Bücher, Karten, Bestandsverzeichnisse, im Falle der Bewässe-

rung von Flächen die Aufzeichnungen zur Wasserentnahme und alle sonsti-

gen für die Gewährung der Förderungen maßgeblichen Belege  

1. im Falle von einjährigen Invekos-Maßnahmen vier Jahre vom Ende des 

Kalenderjahres an, auf das sich die Zahlungen beziehen, und im Fall 

von mehrjährigen Invekos-Maßnahmen ab Ende des Vertragszeitraums,  

2. im Fall von Projektmaßnahmen und Sektormaßnahmen mindestens vier 

Jahre nach dem Jahr der Abschlusszahlung, bei investiven Projekten 

jedoch bis zum Ende der Behalteverpflichtung gemäß § 72 und bei Pro-

jekten außerhalb des Geltungsbereichs von Art. 42 AEUV im Falle der 

Anwendung des staatlichen Beihilferechts zehn Jahre ab Gewährung 

der Förderung  

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers aufzubewahren, soweit 

nicht nach anderen Vorschriften längere Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(§ 16 GSP-AV) 

Mitwirkungspflichten bei Überprüfung, Monitoring und Evaluierung der Förder-

maßnahmen 

Zum Zwecke der Überprüfung, der Evaluierung oder des Monitorings der 

Fördermaßnahmen haben die Förderwerber die erforderlichen Daten be-

kanntzugeben sowie den Organen und Beauftragten des zuständigen Bun-

desministeriums, der AMA, der Bewilligenden Stelle, des Rechnungshofs und 

der Europäischen Union (im Folgenden Prüforgane genannt) das Betreten 

der Geschäfts- und Betriebsräume sowie der Flächen während der Ge-

schäfts- und Betriebszeit oder nach Vereinbarung zu gestatten. Ebenso ha-

ben die Förderwerber das Erstellen von Fotos durch die Prüforgane zur Do-

kumentation der Kontrollfeststellungen zu dulden. (§ 17 Abs. 1 GSP-AV) 

1.6 Kosten 

Investitionskosten 

Als Investitionskosten gelten:  

1. aktivierungsfähige Aufwendungen für die Anschaffung oder Herstellung 

von materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern inklusive immateri-

elle Vorleistungen (Planungs-, Beratungs- und Projektstudienkosten) 

und erforderliche Eigenleistungen (Personal- und Sachkosten),  
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2. aktivierungsfähige Aufwendungen in bestehendes Anlagevermögen, die 

zu einer wesentlichen Steigerung der Lebensdauer, der Nutzbarkeit o-

der des Wertes einer Anlage führen, und  

3. Kosten für leasingfinanzierte Investitionsgüter, die unter die Ausnahme 

von § 68 Abs. 1 Z 7 fallen.  

Davon abweichend ist die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im 

Sinne des § 13 EStG 1988 unter der Kostenart Investitionskosten förderfähig, 

wenn dies in einer Fördermaßnahme vorgesehen ist.  

Ersatzinvestitionen sind nicht förderfähig.  

Die Förderung der Anschaffung von gebrauchten Wirtschaftsgütern ist – so-

fern in einer Projektmaßnahme vorgesehen – zulässig, wenn  

1. das Förderziel dadurch kostengünstiger erreicht wird und  

2. der Effekt der Förderung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Repa-

ratur und Servicemöglichkeit mindestens über den Zeitraum der gelten-

den Behalteverpflichtung gesichert ist.  

Investitionen in Infrastrukturen mit Gesamtkosten über 5 Mio € (netto), die 

nicht in der Lokalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Regionen enthalten 

sind, sind nicht förderfähig. Als Infrastrukturinvestition gelten Investitionen in 

die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen.  

Als nicht produktive Investitionen im Sinne des Art. 73 Abs. 4 der Verordnung 

(EU) 2021/2115 gelten Investitionen, die nicht zu einer erheblichen Steige-

rung des Wertes des Unternehmens oder seiner Rentabilität führen.  

Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte, einschließlich 

im Rahmen von Leasingverträgen, können aus dem Betriebsfonds als ein 

Betrag oder in im operationellen Programm genehmigten Tranchen finanziert 

werden. (§ 63 GSP-AV). 
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1.6.1.1 Im Zuge der Kostenplausibilisierung sind die förderfähigen Kosten für Investi-

tionen im Rahmen baulicher Projekte von der Bewilligenden Stelle der Höhe 

nach mit den geltenden Pauschalkostensätzen zu begrenzen, soweit für der-

artige Projekte solche festgelegt wurden. Liegen keine Pauschalkostensätze 

vor, ist die Plausibilität der veranschlagten Kosten gemäß § 90 GSP-AV zu 

überprüfen. 

1.6.1.2 Pauschalkostensätze zu baulichen Projekten und andere Referenzwerte oder 

Richtsätze, die zur Kostenplausibilisierung verwendet werden können, wer-

den vom BML im Einvernehmen mit der Zahlstelle festgelegt. Dazu zählen 

die ÖKL-Richtwerte für die Maschinenselbstkosten in der jeweils geltenden 

Fassung (siehe http://oekl.at/richtwerte-online). 

Die Zahlstelle hat alle diesbezüglichen Informationen auf ihrer Homepage zu 

veröffentlichen. 

Sachkosten 

1.6.1.3 Als Sachkosten gelten:  

1. Aufwendungen für externe Dienstleistungen,  

2. Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im 

Sinne des § 13 EStG 1988 und sonstige Lieferungen,  

3. Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter des Förderwerbers und  

4. anteilige Abschreibungskosten für die tatsächliche Nutzung eines Inves-

titionsgutes im Rahmen eines nicht investiven Projekts in einer Projekt-

maßnahme, vorausgesetzt der Erwerb des Investitionsgutes selbst 

wurde nicht gefördert.  

Kosten für Dienstreisen umfassen Beförderungskosten und Nächtigungskos-

ten; Diäten und sonstige im Zuge von Dienstreisen anfallende Kosten der 

Mitarbeiter des Förderwerbers sind nicht förderfähig. Werden von der Ver-

waltungsbehörde vereinfachte Kosten für die Abrechnung der Dienstreise-

kosten vorgesehen, sind diese anzuwenden; ist eine Abrechnung nach tat-

sächlichen Kosten erforderlich, sind die Kosten nur bis zu einer Höhe förder-

fähig, die der Höhe der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133/1955, 

entspricht (§ 64 GSP-AV). 
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1.6.1.4 Sonstige Beförderungskosten bei Inlandsdienstreisen werden auf der Grund-

lage gestaffelter Einheitskosten je Kilometer gefördert. Als Einheitskosten 

werden bis zu einer Grenze von 125 Kilometer das amtliche Kilometergeld, 

für weitere zurückgelegte Kilometer über 125 bis einschließlich 300 Kilometer 

ein Mischsatz aus amtlichen Kilometergeld und durchschnittlichen Bahnkos-

ten pro Kilometer nach Angaben der Schienen-Control-GmbH und für jeden 

darüber hinaus zurückgelegten weiteren Kilometer die durchschnittlichen 

Bahnkosten pro Kilometer nach Angaben der Schienen-Control-GmbH her-

angezogen. 

Berechnungsgrundlage für Investitions- und Sachkosten 

Berechnungsgrundlage für Investitions- und Sachkosten sind  

1. bei Abrechnung nach tatsächlichen Kosten der Rechnungsbetrag inklu-

sive Umsatzsteuer abzüglich sämtlicher in Anspruch genommener 

Nachlässe für nichtvorsteuerabzugsberechtigte förderwerbende Perso-

nen, 

2. bei Abrechnung nach tatsächlichen Kosten der Rechnungsbetrag exklu-

sive Umsatzsteuer abzüglich sämtlicher in Anspruch genommener 

Nachlässe für alle übrigen förderwerbende Personen (dies gilt auch für 

alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, auf die § 22 Abs. 1 u. 5 

UStG6 anzuwenden ist – USt-pauschalierte Betriebe), 

3. die nachgewiesenen unbaren Eigenleistungen, soweit sie den Vorgaben 

des § 67 GSP-AV entsprechen, 

4. die Abschreibungskosten für eine begleitende Investition und 

5. bei Abrechnung nach vereinfachten Kosten 

6. die nachgewiesenen Einheiten multipliziert mit dem festgelegten Ein-

heitskostensatz, 

7. die festgelegten Pauschalbeträge, soweit die vereinbarten Schritte des 

Projekts vollständig abgeschlossen wurden und Leistungen/Ergebnisse 

entsprechend erbracht worden sind, 

8. der festgelegte Pauschalsatz, angewendet auf die nachgewiesenen 

Kosten, auf die sich Pauschalsatz bezieht. 

  



Seite 16 von 42 

 

Personalkosten 

1.6.1.5 Personalkosten sind Bruttolohn-/Gehaltskosten, die auf einem Arbeitsvertrag 

basieren oder per Gesetz festgelegt sind, und alle anderen Kosten, die mit 

den Bruttolohn-/Gehaltskosten zusammenhängen und direkt dem Förderwer-

ber entstehen. Zu Personalkosten zählen auch Kosten für Überstunden, 

Überstundenpauschalen und generelle und rechtsverbindliche, in gesetzli-

chen oder kollektivvertraglichen Bestimmungen oder in Betriebsvereinbarun-

gen gemäß § 29 des Arbeitsverfassungsgesetzes – ArbVG, BGBl. Nr. 

22/1974, festgelegte Zulagen oder variable Gehaltsbestandteile.  

Die Abrechnung von Personalkosten hat auf der Grundlage von Einheitskos-

ten zu erfolgen. Dabei wird ein Einheitssatz je Leistungsstunde angewendet, 

der sich aus dem Bruttojahresbezug, multipliziert mit einem Faktor für Lohn-

nebenkosten, und dividiert durch die Anzahl der Jahresarbeitsstunden in 

Höhe von 1 720 Stunden ohne Überstunden bzw. 1 900 Stunden mit Über-

stunden auf Basis einer 40-Stunden-Woche errechnet. 

Personalkosten sind nur bis zu einer Höhe förderfähig, die dem Gehalts-

schema des Bundes für Bundesbedienstete der Verwendungsgruppe A1/Ge-

haltsstufe 9/Funktionsgruppe 1/Funktionsstufe 2 entspricht.  

Die durch den Einsatz des Personals entstehenden indirekten Kosten (Per-

sonalgemeinkosten) sind pauschal in Höhe von 15% der direkten förderfähi-

gen Personalkosten förderfähig. Der Pauschalsatz wird in den Sektormaß-

nahmen im Bereich Obst und Gemüse und in der Fördermaßnahme 78-01 

nicht angewendet. Berücksichtigen maßnahmenspezifische Pauschalsätze 

Personalgemeinkosten, kann der Pauschalsatz nicht mehr geltend gemacht 

werden.  

Bei Anwendung des Pauschalsatzes gemäß Abs. 4 ist eine gesonderte Ab-

rechnung von Kosten im Bereich der Büroinfrastruktur sowie von Kosten für 

die allgemeine Verwaltung nicht zulässig.  

Die Bestimmungen gemäß den Abs. 1 bis Abs. 5 und § 64 Abs. 2 gelten 

auch für Personalleistungen, die von Kooperationspartnern oder verbunde-

nen Unternehmen des Förderwerbers zugekauft werden.  

Im Falle der Förderfähigkeit von Gebietskörperschaften und deren Einrich-

tungen sind Kosten für Gehälter von öffentlichen Bediensteten förderfähig, 

soweit diese Gehälter mit den Ausgaben für projektbezogene Tätigkeiten, die 

die betreffende Stelle ohne das betreffende Projekt nicht durchführen würde, 

in Zusammenhang stehen. (§ 65 GSP-AV) 
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1.6.1.6 Berechnungsgrundlage für die Personalkosten sind die nachgewiesenen ge-

leisteten Arbeitsstunden multipliziert mit dem Einheitskostensatz je im Projekt 

geleisteter Arbeitsstunden, der für die jeweilige Mitarbeiterin oder für den je-

weiligen Mitarbeiter der förderwerbenden Person errechnet wurde. 

1.6.1.7 Personalkosten für kurzfristig beschäftigte Aushilfskräfte werden auf der 

Grundlage eines fixen Einheitskostensatzes je im Projekt geleisteter Arbeits-

stunde berücksichtigt. 

Unbare Eigenleistungen 

Unbare Eigenleistungen in Form der Erbringung bzw. Bereitstellung von Ar-

beitsleistungen, Waren, Maschinen, Dienstleistungen, Grundstücken und Im-

mobilien, für die keine durch Rechnungen oder gleichwertige Belege nachge-

wiesene Zahlung erfolgt ist, sind im Rahmen von Projektmaßnahmen unter 

den Bedingungen des Art. 67 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 mit ge-

meinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 

Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fi-

scherei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 

Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für 

die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 

Grenzverwaltung und Visumpolitik, ABl. Nr. 231 vom 30.6.2021 S. 159, för-

derfähig. Einschränkungen auf Fördermaßnahmenebene hinsichtlich der Art 

der förderfähigen unbaren Eigenleistungen sind zulässig. (§ 67 GSP-AV) 

Nicht förderfähige Kosten 

Nicht förderfähige Kosten sind insbesondere:  

1.  Kosten für Leistungen, die vor dem Kostenanerkennungsstichtag oder 

nach Ablauf des genehmigten Durchführungszeitraums erbracht wer-

den; für leasingfinanzierte Investitionsgüter dürfen im Rahmen von Pro-

jektmaßnahmen Kosten auch nach Ablauf des Durchführungszeitraums 

abgerechnet werden;  

2.  Kosten auf Basis von Rechnungsbelegen mit einem Betrag von weniger 

als 100 € (netto), ausgenommen Nächtigungskosten; diese Kleinbe-

tragsgrenze kann maßnahmenspezifisch erhöht oder gesenkt werden; 

für Sektormaßnahmen im Bereich Obst und Gemüse – mit Ausnahme 

der Fördermaßnahme 47-08 – Kosten auf Basis von Rechnungsbelegen 

mit einem Betrag von weniger als 1 000 € (netto);  

3.  Kosten für eine zusammengehörige Leistung mit einem Rechnungsbe-

trag von über 5 000 € (netto), die bar bezahlt wurden;  

4. Kosten, die von Dritten endgültig getragen werden;  
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5. Umsatzsteuern auf förderfähige Güter und Dienstleistungen, außer 

diese sind nachweislich, tatsächlich und endgültig von Förderwerbern 

zu tragen; 

6. Finanzierungs- und Versicherungskosten, ausgenommen Kosten für 

Ernteversicherungen, in der Fördermaßnahme 47-24;  

7.  Kosten für leasingfinanzierte Investitionsgüter, ausgenommen die vom 

Förderwerber für die Sektormaßnahmen Obst und Gemüse im Durch-

führungszeitraum und für Projektmaßnahmen im für die Förderperiode 

geltenden Abrechnungszeitraum gezahlten Leasingraten, abzüglich der 

Finanzierungskosten;  

8.  Nicht bezahlte Rechnungs-Teilbeträge (zB Schadenersatzforderungen, 

Garantieleistungen, Skonti, Rabatte, Haftrücklässe etc.);  

9.  Repräsentationskosten, Kosten für Verpflegung und Bewirtung, es sei 

denn, die Projektnotwendigkeit dieser Kosten wird plausibel begründet;  

10.  Kosten für Investitionen, die allein der Erfüllung gesetzlicher Standards 

und Auflagen dienen;  

11.  Kosten, die nicht unmittelbar mit der geförderten Leistung in Zusam-

menhang stehen;  

12.  Kosten, die vor dem 1. Jänner 2023 angefallen sind.  

Soweit die Förderrichtlinien gemäß § 13 des Umweltförderungsgesetzes – 

UFG, BGBl. Nr. 185/1992, strengere Regelungen enthalten, gehen diese vor. 

(§ 68 GSP-AV) 

Zeitpunkt der Kostenanerkennung 

1.6.1.8 Das Datum der Einreichung des Förderantrags gilt als frühestmöglicher Zeit-

punkt für die Kostenanerkennung. Vor der Antragstellung geleistete Anzah-

lungen für Leistungen, die im Durchführungszeitraum erbracht werden, Pla-

nungs- und Beratungskosten und weitere Vorleistungen für investive Projekte 

sind bei den Fördermaßnahmen 73-07, 73-12 bis 73-14 zeitlich uneinge-

schränkt und bei allen weiteren Fördermaßnahmen bis zu sechs Monate vor 

dem Einreichdatum förderfähig. 

Abweichend davon werden Kosten für das Jahresarbeitsprogramm eines 

operationellen Programms ab Beginn des Kalenderjahres anerkannt. Im Jah-

resarbeitsprogramm genehmigte Leistungen müssen im selben Kalenderjahr 

erbracht werden, in begründeten Ausnahmefällen kann eine spätere Leis-

tungserbringung genehmigt werden. Für Projekte zur Umsetzung der lokalen 

Entwicklungsstrategie im Rahmen der Fördermaßnahme 77-05 sind Kosten 
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ab dem Datum des Vorliegens eines positiven Beschlusses des Projektaus-

wahlgremiums anzuerkennen. (§ 69 GSP-AV) 

1.6.1.9 Unterliegt ein Projekt den beihilferechtlichen Vorgaben des sogenannten An-

reizeffekts, so erfolgt keine Förderung, wenn die Arbeiten am Projekt bereits 

vor der Antragstellung begonnen3 wurden. Der Anreizeffekt gilt daher nicht 

für Projekte innerhalb des Agrarsektors und nicht für beihilferelevante Pro-

jekte, die auf Basis einer de-minimis-Verordnung gefördert werden. 

Der Anreizeffekt gilt weiters nicht für nach Art. 43, 47, 39, 40, 60 und 61 der 

Verordnung (EU) 2022/2472 freigestellte Beihilfen4. 

Berücksichtigung von Nettoeinnahmen 

Während der Umsetzung des Projekts und bei nicht wettbewerbsrelevanten 

Projekten im Zeitraum der Behalteverpflichtung erzielte Nettoeinnahmen füh-

ren nicht zu einer Kürzung der Förderung, solange die Summe aus Nettoein-

nahmen und Förderung die Gesamtkosten des Projekts nicht übersteigt. (§ 

70 GSP-AV) 

1.7 Art und Ausmaß der Förderung 

Die kofinanzierte Förderung wird als Zuschuss zu den förderfähigen Kosten für 

Investitionen, Sach- und Personalaufwand gewährt und darf die in dieser Son-

derrichtlinie festgelegten Obergrenzen nicht übersteigen. 

Gemäß Art 83 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2021/2115 können Zuschüsse in fol-

gender Form gewährt werden: 

1. als Erstattung förderfähiger Kosten, die tatsächlich entstanden sind und 

gezahlt wurden, gegebenenfalls zusammen mit unbaren Eigenleistun-

gen und Abschreibungen; 

2. auf der Grundlage von Einheitskosten; 

3. auf der Grundlage von Pauschalbeträgen; 

4. auf der Grundlage von Pauschalfinanzierungen (Pauschalsätzen), fest-

gelegt anhand der Anwendung eines Prozentsatzes auf eine oder meh-

rere definierte Kostenkategorien. 

Die Anwendung der vereinfachten Kostenoptionen gemäß Z 2 bis 4 erfolgt 

nach den maßnahmenspezifischen Vorgaben im Besonderen Teil, wobei die 

konkreten Beträge für die vereinfachten Kosten nicht zwingend in der Sonder-

                                                      

3 Zur Begriffsdefinition „Beginn der Arbeiten“ siehe Art. 2 Z 53 der Verordnung (EU) 2022/2472 bzw. Art. 2 

Z 23 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014. 

4 Gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2022/ 2472 unterliegen weitere Beihilfengruppen nicht dem Anreizef-

fekt, die Aufzählung beschränkt sich auf solche, die für die Fördermaßnahmen der Sonderrichtlinie rele-

vant sind. 
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richtlinie, sondern mit Erlass der Verwaltungsbehörde bzw. des Landes gere-

gelt werden können. Für die pauschale Abrechnung von Personalkosten ge-

mäß den Vorgaben des Punktes 1.6.1.5 sowie für die pauschale Abrechnung 

von Beförderungskosten gemäß den Vorgaben des Punktes 1.6.1.5 ist eine ge-

sonderte Anordnung im Besonderen Teil nicht erforderlich. 

Vereinfachte Kostenoptionen sind in regelmäßigen Abständen, möglichst alle 

zwei Jahre, zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, sofern nicht bereits 

eine durchschnittliche Valorisierung bei der Berechnung der vereinfachten 

Kostenoptionen berücksichtigt wurde. Soweit die Beträge für vereinfachte Kos-

tenoptionen ausdrücklich im Besonderen Teil genannt sind, hat die nachfol-

gende Valorisierung durch einen Erlass der Verwaltungsbehörde zu erfolgen. 

Einhaltung beihilfenrechtlicher Voraussetzungen 

1.7.1.1 Die Gewährung einer Förderung in einer Fördermaßnahme, die beihilfen-

rechtlich auf die Verordnung (EU) 2022/2472 oder Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 gestützt wird, kann nur erfolgen, wenn zusätzlich zu den Voraus-

setzungen des jeweiligen Artikels für die konkrete Fördermaßnahme die all-

gemeinen Freistellungsvoraussetzungen gemäß Kapitel 1 der jeweiligen Ver-

ordnung eingehalten werden. Diese sind insbesondere: 

1. Förderwerbende Personen, die einer Rückforderungsanordnung auf-

grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der 

Unzulässigkeit der Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-

markt nicht nachgekommen sind, sind von der Förderung ausgeschlos-

sen. Die Bestimmung gilt nicht für die Förderung von Operationellen 

Gruppen und von Innovationsprojekten im Rahmen der Europäischen 

Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nach-

haltigkeit – EIP-AGRI (77-06). 

2. Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Z 18 der Verordnung 

(EU) Nr. 651/2014 sind von der Förderung ausgeschlossen. Diese Be-

stimmung gilt nicht für die Fördermaßnahmen 77-06 und für Beihilfen 

zur Wiederherstellung von Wäldern, wenn das Unternehmen infolge der 

durch das betreffende Ereignis entstandenen Verluste oder Schäden in 

Schwierigkeiten geraten ist. 

3. Die Anmeldeschwellen für Einzelbeihilfen, also Zuschüsse für ein Pro-

jekt, gemäß Art. 4 leg cit werden nicht überschritten. 

4. Der Anreizeffekt (siehe Punkt 1.6.1.9) ist erfüllt. 
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1.7.1.2 Werden die Freistellungsvoraussetzungen nicht erfüllt, kann im Einzelfall die 

Gewährung der Förderung als de-minimis-Beihilfe erfolgen, soweit die Vo-

raussetzungen dafür gegeben sind. 

1.7.1.3 Die Zahlstelle hat für die Veröffentlichung von Informationen über Begüns-

tigte freigestellter Einzelbeihilfen in Höhe von mehr als EUR 100.000/Be-

günstigtem entsprechend den Vorgaben des Art. 9 der oben angeführten 

Gruppenfreistellungs-Verordnungen zu sorgen. Diese Bestimmung gilt nicht 

für die Fördermaßnahmen 77-05 und 77-06. 

1.7.1.4 Die Gesamtsumme der einer förderwerbenden Person gewährten „De-mini-

mis“-Förderung darf den in den jeweils aktuellen Rechtsgrundlagen der 

Union festgesetzten Betrag nicht übersteigen5. Derzeit gilt gemäß Verord-

nung (EU) 2023/2831 in einem Zeitraum von drei Steuerjahren der Betrag 

von EUR 300.000 und gemäß Verordnung(EU) 2023/2832 von EUR 500.000.  

Kommt der Fördervorteil nicht der förderwerbenden Person selbst, sondern 

einem Dritten zugute, muss dieser die o.a. Voraussetzungen für die Gewäh-

rung der Förderung erfüllen. 

1.8 Finanzierung der Förderung 

Die Gewährung des Zuschusses an die förderwerbende Person erfolgt aus 

Landesmitteln und EU-Mitteln entsprechend den Festlegungen des genehmig-

ten GSP. 

Im Falle einer Beteiligung einer Gebietskörperschaft an der förderwerbenden 

Person gelten eingebrachte Mittel bei der Förderberechnung als Eigenmittel 

der förderwerbenden Person. Diese Mittel sind von der Bewilligenden Stelle in 

der Datenbank der Zahlstelle zusätzlich als sonstige öffentliche Mittel auszu-

weisen. Die Notwendigkeit der nationalen Kofinanzierung bleibt davon unbe-

rührt. 

1.9 Abwicklung 

Verwaltungsbehörde 

Das BML ist als Verwaltungsbehörde gemäß Art. 123 der Verordnung (EU) 

2021/2115 für die effiziente, wirksame und ordnungsgemäße Verwaltung und 

Umsetzung des GSP verantwortlich. 

  

                                                      

5 Würde die Genehmigung der beantragten Förderung zur Überschreitung der Schwelle führen, ist jener 

Teil der beantragten Förderung zu genehmigen, der noch nicht zu einer Überschreitung dieser Schwelle 

führt. 



Seite 22 von 42 

 

Zahlstelle 

1.9.1.1 Die Agrarmarkt Austria (AMA) ist mit der Abwicklung der Sonderrichtlinie des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirt-

schaft zur Umsetzung von Projektmaßnahmen der Ländlichen Entwicklung 

im Rahmen des GAP Strategieplan Österreich 2023-2027 im Namen und auf 

Rechnung des BML betraut. Dadurch nimmt die AMA als Zahlstelle die Zahl-

stellenfunktionen Bewilligung, Kontrolle (bestehend aus Verwaltungskon-

trolle, Vor-Ort-Kontrolle und Ex-post-Kontrolle), Auszahlung und Verbuchung 

wahr. Die Zahlstelle betraut im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde 

als „Bewilligende Stellen“ mit den Funktionen Bewilligung und Verwaltungs-

kontrolle. Es kann dabei das Recht zur Subdelegation eingeräumt werden. 

1.9.1.2 Tritt als förderwerbende Person die Einrichtung auf, der die Aufgaben der 

Bewilligenden Stelle übertragen wurde oder liegt eine andere Unvereinbar-

keit vor, bleibt der Zahlstelle für dieses Projekt die Aufgabe der Bewilligenden 

Stelle vorbehalten. 

1.9.1.3 Die Bewilligenden Stellen (Amt der niederösterreichischen Landesregierung) 

erfüllen folgende Aufgaben: 

1. Ausschreibung der Aufrufe, 

2. Entgegennahme der Förder- und Zahlungsanträge, 

3. Beurteilung der Projekte, 

4. Entscheidung über die Förderanträge und 

5. Durchführung der Verwaltungskontrolle zu den Förder- und Zahlungsan-

trägen. 

Information der Begünstigten 

Das Land Niederösterreich als Fördergeber gewährleistet gemeinsam mit der 

Zahlstelle, dass die potenziell Begünstigten über die im GSP gebotenen 

Möglichkeiten und die Vorschriften für die Inanspruchnahme von Fördermit-

teln des GSP unterrichtet werden, indem insbesondere maßnahmenspezifi-

sche Merkblätter und horizontale Informationsblätter elektronisch bereitge-

stellt werden. Die Bewilligenden Stellen können darüber hinaus zusätzliche 

Informationen für ihren Wirkungsbereich anbieten. 

Förderanträge 

1.9.1.4 Förderungen sind mittels eines Förderantrags und eines Zahlungsantrags zu 

beantragen. Für mehrjährige Projekte, ausschließlich investive Projekte aus-

genommen, sind jährliche Teilzahlungsanträge anzustreben. 

Die im Projekt geplanten Leistungen sind im Förderantrag den maßnahmen-

spezifischen Fördergegenständen zuzuordnen und in die Ebenen Arbeitspa-

kete und Aktivitäten zu gliedern. Der Detailierungsgrad der Darstellung der 

geplanten Leistungen kann maßnahmenspezifisch vorgegeben werden. Für 
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mehrjährige Projekte kann die Vorlage von Jahresarbeitsprogrammen vorge-

schrieben werden. (§ 77 GSP-AV) 

Förderanträge können innerhalb folgender Zeiträume eingereicht werden:  

1. bei Projektmaßnahmen mit geblocktem Auswahlverfahren ab Öffnung 

der Projektmaßnahme bis zum letzten innerhalb der Förderperiode ver-

öffentlichten Stichtag;  

2. bei Projektmaßnahmen mit Aufrufen zur Einreichung von Förderanträ-

gen innerhalb der im Aufruf angegebenen Frist und  

3. bei Projektmaßnahmen ohne Auswahlverfahren gemäß § 91 ab Öffnung 

der Projektmaßnahme bis zum Ende der Einreichfrist, die in der für die 

Projektmaßnahme geltenden Rechtsgrundlage genannt ist. 

Zahlungsanträge können frühestens ab Genehmigung des jeweiligen Förder-

antrags und spätestens bis 30. Juni des Kalenderjahres der letztmöglichen 

Auszahlung durch die Zahlstelle eingereicht werden, soweit nicht durch die 

Bewilligende Stelle ein früheres Datum für die Abrechnung vorgeschrieben 

wurde.  

Fehlende Angaben in und Unterlagen zu den Förder- und Zahlungsanträgen 

können innerhalb einer von der Bewilligenden Stelle festzusetzenden Frist 

nachgereicht werden. Bei fruchtlosem Verstreichen der Nachreichfrist ist der 

Förderwerber noch einmal zur Nachreichung mit dem ausdrücklichen Hin-

weis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung aufzufordern. Werden die erfor-

derlichen Angaben oder Unterlagen nicht fristgerecht nachgereicht, ist der 

Förderantrag abzulehnen bzw. eine allenfalls bereits erfolgte Zahlung zurück-

zufordern.  

Abweichend davon ist für Förderanträge, die auf Basis von Aufrufen einge-

reicht werden, nur einmalig eine Nachreichfrist zur Vervollständigung des 

Förderantrags zu setzen. (§ 78 GSP-AV) 

Der Förderantrag hat jedenfalls zu enthalten:  

1. Name des Förderwerbers (bei Personenvereinigungen, im Firmenbuch 

eingetragene Personengesellschaften und juristischen Personen zu-

sätzlich Angabe des Vertretungsbefugten einschließlich Geburtsdatum 

und Geschlecht),  

2. Anschriften des Förderwerbers (Zustelladresse, Betriebsadresse, E-

Mailadresse, Investitionsstandort),  

3. Betriebsnummer bzw. Klientennummer (sofern vorhanden), Firmen-

buchnummer, ZVR-Zahl und gegebenenfalls Sozialversicherungsnum-

mer,  

4. gegebenenfalls Angaben zur Größe des Unternehmens (KMU oder gro-

ßes Unternehmen),  
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5. gegebenenfalls Steuernummer und Angaben über die Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe gemäß Art. 2 Z 11 der Richtlinie 2013/34/EU einschließ-

lich der Steuer- und Firmenbuchnummern der verbundenen Mutter- und 

Tochterunternehmen sowie des obersten Mutterunternehmens, auf Ver-

langen der AMA die Kennziffer des Unternehmensregisters (KUR) 

6. Geburtsdatum und Geschlecht bei natürlichen Personen als Antrags-

steller,  

7. Bankverbindung,  

8. Angaben zu Ehegemeinschaft oder gleichgestellten Formen von Part-

nerschaften,  

9. sofern in der Fördermaßnahme relevant bei im Firmenbuch eingetrage-

nen Personengesellschaften, Personenvereinigungen und juristischen 

Personen Art und Ausmaß der Beteiligung von Gebietskörperschaften,  

10. alle für die inhaltliche Beurteilung notwendigen Angaben, insbesondere 

die Beschreibung des Projekts,  

11. Finanzierungsplan, der insbesondere zu enthalten hat:  

a) Kosten des Projekts, 

b) Angabe der Finanzierungsträger, bei welchen für dieses Projekt För-

deranträge geplant sind, Fördermittel beantragt, innerhalb der letzten 

drei Jahre zugesagt oder schon ausbezahlt worden sind, und Angabe 

der Höhe jener Mittel,  

c) für Projekte mit beantragten Kosten über 5 000 € (netto) Angaben zur 

Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel,  

d) Ausweisung, ob die Angabe der Kosten ohne oder mit Umsatzsteuer 

erfolgt und ob eine Vorsteuerabzugsberechtigung gegeben ist,  

12. Unterlagen zur Kostenplausibilisierung,  

13. Zeitplan für die Umsetzung des Projekts oder zumindest Durchfüh-

rungszeitraum des Projekts,  

14. Verpflichtungserklärung mit Bestätigung der Richtigkeit der Angaben im 

Förderantrag sowie in den zugehörigen Unterlagen und  

15. Datenschutzinformation. 

Eingereichte Förderanträge dürfen von der AMA nicht angenommen werden, 

wenn die Inhalte gemäß Z 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14 und 15 nicht vollständig 

vorliegen. Hinsichtlich Z 10 müssen zumindest ein Projekttitel und eine Pro-

jektzusammenfassung vorliegen und Fördergegenstände ausgewählt wer-

den. Maßnahmenspezifisch können weitere Mindestinhalte festgelegt wer-

den. (§ 81 GSP-AV) 
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1.9.1.5 Förderanträge können bei der Bewilligenden Stelle ausschließlich über die 

Website www.eama.at erst dann eingereicht werden, nachdem die Bewilli-

gende Stelle über die Website www.eama.at einen Aufruf kundgemacht hat. 

1.9.1.6 Ist die Beantragung eines Projekts in einer Fördermaßnahme nach Inkrafttre-

ten der Fördermaßnahme gemäß Punkt 1.18 noch nicht auf elektronischem 

Wege möglich, hat die Zahlstelle die notwendigen (Ersatz-)Maßnahmen zur 

Ermöglichung einer Antragstellung bereitzustellen. 

1.9.1.7 Die Antragstellung für eine Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit hat durch eine einzige vertretungsbefugte Person zu erfolgen. 

1.9.1.8 Irrtümlich in der falschen Fördermaßnahme eingereichte Förderanträge sind 

unter Wahrung des Einreichdatums der richtigen Fördermaßnahme zuzuord-

nen bzw. an die zuständige Bewilligende Stelle weiterzuleiten. 

1.9.1.9 Diese dem Förderantrag zugrundeliegende Sonderrichtlinie samt deren inte-

grierten Bestandteilen bildet einen Teil des Vertrags, der durch die Genehmi-

gung des Förderantrags durch die Bewilligende Stelle zwischen der förder-

werbenden Person und dem Land Niederösterreich zustande kommt. 

Beruft sich eine andere Förderstelle bei der Gewährung einer gemäß dem 

GSP ausschließlich aus Landesmitteln kofinanzierten Förderung auf die ma-

teriellen Bestimmungen dieser Sonderrichtlinie, so gilt der erste Unterabsatz 

hinsichtlich des Vertragspartners Land nicht. 

Beurteilung des Projekts 

1.9.1.10 Die Bewilligende Stelle hat das Projekt insbesondere hinsichtlich folgender 

Punkte schriftlich zu beurteilen und die dafür erforderlichen Verwaltungskon-

trollen durchzuführen: 

− Zuordnung des Projekts zur beantragten Fördermaßnahme, 

− Vorliegen der Förderfähigkeit der förderwerbenden Person und der 

fachlichen Fördervoraussetzungen, 

− Förderfähigkeit und Plausibilisierung der beantragten Kosten und 

− Erfüllung der Auswahlkriterien. 

1.9.1.11 Auswahlverfahren 

Für sämtliche Projektmaßnahmen sind maßnahmenspezifisch  

1. die Art des Auswahlverfahrens als  

  a) geblocktes Auswahlverfahren mit laufender Antragstellung,  

b) Auswahlverfahren aufgrund eines Aufrufs zur Einreichung von För-

deranträgen oder  

c) geblocktes Auswahlverfahren mit laufender Antragstellung und zu-

sätzliche Aufrufe für einzelne Themen und  

http://www.eama.at/
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2. ein Bewertungsschema anhand von objektiven, nichtdiskriminierenden 

und zum Zeitpunkt der Antragstellung überprüfbaren Auswahlkriterien  

festzulegen. Ein Stichtag für ein geblocktes Auswahlverfahren ist mindestens 

14 Tage vor dem Datum des Stichtags anzukündigen. 

Soweit für die zielgerichtete Vergabe von Förderungen erforderlich, dürfen 

bei Aufrufen zur Einreichung von Förderanträgen Einschränkungen zu Förd-

erwerbern und Fördergegenständen vorgenommen und zusätzliche Förder-

voraussetzungen und Auflagen sowie Kostenobergrenzen je Projekt festge-

legt werden. Die Frist zur Einreichung muss mindestens acht Wochen betra-

gen. 

Förderanträge, die sämtliche Fördervoraussetzungen erfüllen bzw. bedingt 

erfüllen, sind gemäß den für die Projektmaßnahme zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung des Stichtags für ein geblocktes Verfahren bzw. des Beginns des 

Aufrufs geltenden Auswahlkriterien in transparenter und dokumentierter Form 

zu bewerten. 

Förderanträge, die die Mindestpunkteanzahl nicht erreichen, sind abzu-

lehnen. 

Förderanträge, die die Mindestpunkteanzahl oder mehr Punkte erreichen, 

sind entsprechend der erreichten Punktezahl zu reihen und abhängig vom für 

das Auswahlverfahren festgelegten Budget für eine Förderung auszuwählen. 

Im Falle eines Punktegleichstandes sind Förderanträge mit derselben Punk-

tezahl zusätzlich nach dem hierfür in der jeweiligen Projektmaßnahme fest-

gelegten Prozedere zu reihen. 

Förderanträge, die in einem geblockten Verfahren mangels ausreichenden 

Budgets nicht ausgewählt werden, sind einmalig in das nächste Auswahlver-

fahren aufzunehmen. (§ 91 GSP-AV) 

Die Auswahlkriterien samt dem anzuwendenden Beurteilungsschema und 

das jeweilige Auswahlverfahren sind im Dokument „Auswahlverfahren und 

Auswahlkriterien für Projektmaßnahmen im Rahmen des GAP-Strategieplan 

Österreich 2023 - 2027“ des BML auf der Homepage des BML und der Zahl-

stelle veröffentlicht. Dieses Dokument ist integrierter Bestandteil dieser Son-

derrichtlinie und somit Vertragsbestandteil. 

Entscheidung über den Förderantrag 

1.9.1.12 Die Entscheidung über den Förderantrag umfasst jedenfalls:  

1. den Höchstbetrag der förderfähigen Kosten;  

2. den Umfang der maximal zugesagten Förderung, wobei jeweils die An-

teile von EU, Bund und Land betrags- und anteilsmäßig gesondert aus-

zuweisen sind;  

3. allenfalls zusätzlich gewährte Zinsenzuschüsse;  
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4. sofern relevant die Fristen für die Durchführung des Projekts (Projekt-

laufzeit), für Berichtspflichten und gegebenenfalls für die Vorlage des 

Zahlungsantrags;  

5. Angaben, in welcher Form an der Evaluierung mitzuwirken ist und wel-

che Informationen für die Überprüfung der Indikatoren bekannt zu ge-

ben sind;  

6. allfällige weitere Bedingungen oder Auflagen zum Projekt, soweit es für 

die Erreichung der Projektziele oder zur Sicherstellung der Finanzierung 

erforderlich ist. 

 

In begründeten Ausnahmen kann trotz Fehlens eines Nachweises über die 

Erfüllung einer Fördervoraussetzung eine Genehmigung des Förderantrags 

unter der Bedingung der späteren Vorlage des Nachweises erfolgen. Die Be-

dingung kann sich auf einzelne Projektteile beschränken. (§ 92 GSP-AV) 

 

1.9.1.13 Die Bewilligende Stelle hat die förderwerbende Person von der Genehmi-

gung oder Ablehnung nach der Entscheidung - im Falle der (teilweisen) Ab-

lehnung unter Angabe der Gründe - schriftlich zu verständigen. 

1.9.1.14 Aus der Genehmigung des Förderantrags entsteht der förderwerbenden 

Person noch kein Rechtsanspruch auf die tatsächliche Auszahlung der maxi-

malen Förderung, sondern die Auszahlung hängt von der positiven Entschei-

dung über den Zahlungsantrag ab. 

Projektänderungen, Rücknahme von Anträgen und Mitteilungspflichten 

1.9.1.15 Wesentliche Änderungen des Projekts können bis zum Abschluss der Ver-

waltungskontrolle der Fördervoraussetzungen beantragt werden, danach nur, 

wenn die wesentlichen Änderungen 

1. durch für den Förderwerber nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen 

erforderlich wurden oder  

2. zu einer besseren Zielerreichung oder zu einem sparsameren Mittelein-

satz führen. 

Wesentliche Änderungen des Projekts liegen insbesondere vor bei:  

1. Aufnahme eines neuen Arbeitspakets mit Kostenerhöhung oder Kosten-

umschichtung,  

2. Aufnahme neuer Aktivitäten mit Kostenerhöhung,  

3. Ersetzen von Arbeitspaketen durch neue Arbeitspakete ohne Kostener-

höhung,  

4. Wegfall eines Arbeitspakets und Kostenumschichtung in ein bestehen-

des Arbeitspaket und 

5. Kostenerhöhung 
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Kosten betreffend wesentliche Änderungen des Projekts sind erst ab Bean-

tragung der Änderung förderfähig. 

Unwesentliche Änderungen können spätestens mit dem Zahlungsantrag ge-

meldet und beantragt werden, sofern nicht von der Bewilligenden Stelle eine 

frühere Bekanntgabe vorgeschrieben wird. Die Meldepflicht entfällt bei Pro-

jekten, für die Pauschalbeträge auf Basis eines Haushaltsentwurfs gewährt 

werden. 

 

Als unwesentliche Änderungen gelten insbesondere:  

 

1. Kostenreduktionen aufgrund von günstigeren Leistungen oder Lösun-

gen,  

2. Kostenreduktionen aufgrund des Wegfalls eines Arbeitspakets oder ei-

ner Aktivität, vorausgesetzt die Zielerreichung bleibt gewahrt, 

3. Kostenumschichtungen innerhalb des Projekts ohne neue Arbeitspakete 

oder Aktivitäten und 

4. Ersetzen von Aktivitäten durch neue Aktivitäten oder Aufnahme neuer 

Aktivitäten mit Kostenumschichtung. (§ 83 GSP-AV) 

 

Ein Förder- oder Zahlungsantrag oder eine Anzeige kann jederzeit schrift-

lich ganz oder teilweise zurückgenommen werden. Eine solche Rücknahme 

wird von der Bewilligenden Stelle registriert.   

 

Hat die Bewilligende Stelle den Förderwerber bereits auf einen Verstoß im 

Förder- oder Zahlungsantrag hingewiesen oder wurde bereits eine Vor-Ort- 

Kontrolle angekündigt oder wurde bei einer Vor-Ort-Kontrolle ein Verstoß 

festgestellt, so können die vom Verstoß betroffenen Teile der genannten  

Unterlagen nicht zurückgenommen werden. 

 

Durch Rücknahmen werden die Förderwerber wieder in die Situation ver-

setzt, in der sie sich vor Einreichung der betreffenden Unterlagen oder des 

betreffenden Teils davon befanden. (§ 87 GSP-AV) 

 

Der Begünstigte hat jede Veränderung, die dazu führt, dass die tatsächli-

chen oder rechtlichen Verhältnisse nicht mehr mit seinen Angaben oder Er-

klärungen übereinstimmen, der AMA oder der Bewilligenden Stelle unver-

züglich anzuzeigen, sofern nicht nach anderen Rechtsvorschriften für die  

Anzeige eine andere Frist vorgeschrieben ist. (§ 14 GSP-AV) 
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1.9.1.16 Die förderwerbende Person ist darüber hinaus verpflichtet, jede weitere 

nachträgliche Beantragung einer Förderung für dasselbe Projekt der Bewilli-

genden Stelle mitzuteilen. 

1.9.1.17 Die förderwerbende Person hat die Fertigstellung des Projekts der Bewilli-

genden Stelle binnen angemessener Frist bekannt zu geben. Bei baulichen 

Projekten ist die nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen vor-

gesehene behördliche Abnahmebestätigung oder Bauvollendungsanzeige 

vorzulegen. 

Zahlungsantrag 

1.9.1.18 Zur Beantragung siehe Punkt 1.9.1.5 

Der Zahlungsantrag muss alle erforderlichen Informationen und Nachweise 

für die Beurteilung der korrekten Umsetzung des Projekts, der damit verbun-

denen Kosten bzw. Ausgaben, welche in der Belegaufstellung anzuführen 

sind, und der Einhaltung der erteilten Verpflichtungen und Auflagen enthal-

ten. 

Bei Abrechnung von Leistungen nach Einheitskosten ist die Anzahl der ge-

leisteten Einheiten und bei Anwendung von Pauschalfinanzierungen die voll-

ständige Umsetzung der vereinbarten Schritte des Projekts und das Vorlie-

gen entsprechender Ergebnisse nachzuweisen. (§ 82 GSP-AV) 

Alle Zahlungsanträge sind einer Verwaltungskontrolle zu unterziehen, bei der 

insbesondere Folgendes zu prüfen ist:  

1. die korrekte und vollständige Umsetzung des beantragten und geneh-

migten Projekts,  

2. die im Zahlungsantrag geltend gemachten Kosten,  

3. die Einhaltung von Verpflichtungen und Auflagen und  

4. das Vorliegen von förderkürzenden Einnahmen oder anderen öffentli-

chen Finanzierungen. 

Für alle nach tatsächlichen Kosten abgerechnete Leistungen ist zu prüfen, ob 

die Zahlungen der auf den Förderwerber bzw. bei den Fördermaßnahmen 

55-01 und 55-06 auf den Förderwerber oder den Begünstigten lautenden 

Rechnungsbelegen nachgewiesen sind. Die Rechnungs- und Zahlungsbe-

lege sind zu diesem Zweck und zur Vermeidung unzulässiger Mehrfachförde-

rungen einer automatisierten technischen Prüfung mittels Belegerkennungs-

software zu unterziehen. Hat der Förderwerber die Beantragung, Genehmi-

gung oder den Erhalt weiterer Förderungen für das Projekt bekanntgegeben 

oder bestehen Überschneidungen mit anderen Förderangeboten, sind unzu-

lässige Mehrfachförderungen oder Überschreitungen von Förderobergrenzen 

durch eine Abstimmung mit den anderen Förderstellen oder eine Abfrage der 

Transparenzdatenbank des Bundesministeriums für Finanzen hintanzuhal-
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ten. Die Bewilligenden Stellen sind zudem berechtigt die Vorlage von Rech-

nungsbelegen vorzuschreiben, die einen vom Rechnungsleger angebrachten 

Hinweis auf die jeweilige Fördermaßnahme enthalten. 

Bei jedem Zahlungsantrag (Teil- bzw. Endzahlungsantrag) hat eine zufalls- 

und risikobasierte Stichprobenauswahl von mindestens 20% und mindestens 

zehn Stück aus den nach abgeschlossener technischer Prüfung gemäß Abs. 

2 unauffälligen Rechnungsbelegen zu erfolgen. Bei den ausgewählten Rech-

nungsbelegen ist manuell die Zuordnung der Leistung zum Projekt und die 

korrekte Umsetzung des Projekts zu prüfen. 

Werden im Zuge der manuellen Prüfung mehr als 2 % der eingereichten Kos-

ten als nicht förderfähig festgestellt, sind alle eingereichten Rechnungsbe-

lege vollständig zu prüfen. Die Geringfügigkeitsschwelle ist getrennt auf Ri-

siko-Belege und zufällig ausgewählte Belege anzuwenden. 

Ein Fehler innerhalb der Geringfügigkeitsschwelle von 2% ist auf die Grund-

gesamtheit der Risiko-Belege bzw. der Nicht-Risiko-Belege hochzurechnen. 

Abweichend davon hat eine 100%ige Verwaltungskontrolle der nach tatsäch-

lichen Kosten abgerechneten Leistungen zu erfolgen, solange die zuständige 

Bewilligende Stelle keine oder eine im Vergleich zur von der AMA eingesetz-

ten nicht gleichwertige Belegerkennungssoftware einsetzt. Die Vermeidung 

unzulässiger Mehrfachförderungen ist durch andere geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen. 

Die Abrechnung nach vereinfachten Kosten ist – soweit nicht nachfolgend 

anderes geregelt ist – einer Vollkontrolle zu unterziehen. Dabei ist zu prüfen:  

1. bei nach Einheitskosten genehmigten Leistungen, ob die von den Ein-

heitskosten abgedeckten Leistungen im Projekt tatsächlich erbracht 

worden sind;  

2. bei Anwendung von Pauschalbeträgen, ob die vereinbarten Schritte des 

Projekts vollständig abgeschlossen wurden und ob die Leistungen/Er-

gebnisse entsprechend erbracht worden sind;  

3. bei genehmigten Pauschalfinanzierungen (Pauschalsätzen) die korrekte 

Anwendung des Pauschalsatzes und die Basis, auf die sich der Pau-

schalsatz bezieht;  

4. bei vereinfacht abgerechneten Personalkosten stichprobenartig nach 

den Kriterien gemäß Abs. 3 die Zuordnung der erbrachten Arbeitsleis-

tungen zum Projekt; die Berechnung des Stundensatzes und die Einhal-

tung des maximal förderfähigen Stundenausmaßes sind vollständig zu 

prüfen;  
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5. die Höhe der vereinfacht abgerechneten Beförderungskosten durch 

Kontrolle der Angaben zum Ausgangspunkt und Zielpunkt der Dienst-

reise; die Überprüfung der Zuordnung der Dienstreise zum Projekt hat 

stichprobenartig nach den Kriterien gemäß Abs. 3 zu erfolgen. 

 

Die Abrechnung von unbaren Eigenleistungen ist vollständig zu prüfen. 

Die Bewilligende Stelle kann den Förderwerber zur Vorlage geolokalisierter 

Fotos oder anderer digitaler Bildunterlagen, mit denen eine zuverlässige Klä-

rung der ordnungsgemäßen und vollständigen Umsetzung einer Investition 

möglich ist, auffordern oder eine Besichtigung vor Ort vornehmen. (§ 93 

GSP-AV) 

 

1.9.1.19 Kürzungen aufgrund von Verwaltungssanktionen 

Werden Verstöße gegen Verpflichtungen und Auflagen festgestellt, ist eine 

Verwaltungssanktion zu verhängen und sind bereits an den Förderwerber ge-

tätigte Zahlungen ganz oder teilweise zurückzufordern. 

Bei behebbaren Verstößen gegen Verpflichtungen und Auflagen ist dem För-

derwerber zuerst eine angemessene Frist zur Mängelbehebung zu gewähren 

und die Sanktion erst nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist auszuspre-

chen. 

Die Verstöße sind nach der Schwere, der Dauer, dem Ausmaß und der Häu-

figkeit des Verstoßes zu bewerten und einer der folgenden Sanktionsstufen 

zuzuordnen: 

1. Verwarnung,  

2. 10% Kürzung der Kosten der vom Verstoß betroffenen Leistung,  

3. 25% Kürzung der Kosten der vom Verstoß betroffenen Leistung,  

4. 50% Kürzung der Kosten der vom Verstoß betroffenen Leistung. 

 

Verstößt der Förderwerber während der Laufzeit des GSP oder im Falle ei-

nes operationellen Programms, das über die Laufzeit des GSP hinausgeht, 

während dessen Durchführungszeitraums wiederholt gegen eine Verpflich-

tung oder Auflage, obwohl er bereits über das Vorliegen eines Verstoßes in-

formiert wurde, kommt die nächsthöhere Sanktionsstufe gegenüber jener 

Sanktionsstufe, die sich ohne Berücksichtigung dieser Wiederholung erge-

ben würde, zur Anwendung. Die Kürzung beträgt im Falle einer Wiederho-

lung maximal 100% der sanktionsrelevanten Kosten. 

Bei Verstößen gegen Mitteilungspflichten und Informationspflichten betref-

fend Publizität darf die Sanktion 3% des Förderbetrages für das gesamte 

Projekt nicht überschreiten. 
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Werden Verstöße gegen die Bestimmungen des Vergaberechts festgestellt, 

hat die Sanktionierung nach Beurteilung der Verhältnismäßigkeit (Schwere, 

Ausmaß, Dauer und Häufigkeit) unter Berücksichtigung der Leitlinien der 

Kommission für die Festsetzung von Finanzkorrekturen, die bei Verstößen 

gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge auf von der 

Union finanzierte Ausgaben anzuwenden sind, zu erfolgen. 

Verstöße gegen die Behalteverpflichtung und vergleichbare Verpflichtungen 

in den ersten beiden Jahren der Behaltedauer sind im Rahmen von Projekt-

maßnahmen mit einer gänzlichen Rückforderung und danach anteilig im Ver-

hältnis zum Zeitraum der Nichteinhaltung zu sanktionieren.  

Die vorsätzliche Vorlage falscher Nachweise oder das vorsätzliche Unterlas-

sen einer notwendigen Information betreffend Fördervoraussetzungen oder 

beantragte Kosten ist zusätzlich zu den Auswirkungen auf das konkrete Pro-

jekt mit dem Ausschluss des Förderwerbers aus der Fördermaßnahme im 

laufenden und nachfolgenden Kalenderjahr zu sanktionieren. 

Die vorsätzliche Vorlage falscher Nachweise oder das vorsätzliche Unterlas-

sen einer notwendigen Information betreffend Verpflichtungen und Auflagen 

ist im Ausmaß von 100% der relevanten Kosten zu sanktionieren; in beson-

ders schweren Fällen erlischt der Förderanspruch und sind bereits an den 

Förderwerber getätigten Zahlungen zurückzufordern sowie alle weiteren För-

derprojekte des Förderwerbers einer vertieften Überprüfung zu unterziehen. 

(§ 98 GSP-AV) 

Beantragt der Förderwerber im Zahlungsantrag nicht förderfähige Kosten, 

sind ab Überschreiten einer Freigrenze von 10% der eingereichten Kosten 

die förderfähigen Kosten im Ausmaß von 50% der nicht förderfähigen Kosten 

zu kürzen. 

Kann der Förderwerber nachweisen, dass die Einbeziehung des nicht förder-

fähigen Betrags nicht auf sein Verschulden zurückzuführen ist, oder kann 

sich die Bewilligende Stelle anderweitig davon überzeugen, dass der Fehler 

nicht bei dem betreffenden Förderwerber liegt, ist von einer Sanktion abzuse-

hen bzw. die verhängte Sanktion wieder aufzuheben. (§ 99 GSP-AV) 

 

Auszahlung 

1.9.1.20 Die Auszahlung der Förderung erfolgt durch die AMA, nach Abschluss der 

Verwaltungskontrolle des Zahlungsantrags und Einarbeitung der Ergebnisse 

einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Bewilligende Stelle. 

Abweichend davon kann in gerechtfertigten Ausnahmen die Auszahlung der 

Förderung unter Einbehalt eines Sicherungsbetrages für bereits vollständig 
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geprüfte Zahlungsanträge erfolgen, noch bevor sämtliche Nachweise über 

die Erfüllung von Auflagen vorliegen. (§ 103 GSP-AV) 

1.9.1.21 Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf das von der förderwerben-

den Person im Antrag angegebene Namenskonto durch die Zahlstelle im Na-

men und auf Rechnung des Landes Niederösterreich nach Maßgabe der 

Verfügbarkeit der EU- und Landesmittel. 

 

Berichte 

1.9.1.22 Die Zahlstelle legt mittels einer Arbeitsanweisung an die Bewilligende Stelle 

die Fristen des jeweils spätesten Zahlungseingabetermins für den dazugehö-

rigen Auszahlungstermin fest. Diese Meldungen bilden die Grundlage für die 

Mittelanforderung der Zahlstelle gegenüber dem BML und den Ländern.  

1.9.1.23 Die Bewilligende Stelle erstellt über das abgelaufene EU-Haushaltsjahr auf 

Grundlage eines von der Zahlstelle vorgegebenen Musters einen Jahresbe-

richt, der bis spätestens 10.11. des jeweiligen Jahres an die Zahlstelle zu 

übermitteln ist. 

1.9.1.24 Dieser Jahresbericht enthält einerseits im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 

der Zahlstelle eine Beschreibung der durchgeführten Projekte, eine Beschei-

nigung über die Förderfähigkeit der genehmigten Förderanträge und eine Er-

klärung, dass die Förderbedingungen eingehalten und alle einschlägigen 

Unionsvorschriften beachtet wurden, sowie andererseits alle Daten, die für 

die Erfüllung der Berichtspflicht gegenüber der Europäischen Kommission er-

forderlich sind. Weitere Berichtspflichten der Zahlstelle gegenüber der Euro-

päischen Kommission bleiben unberührt. 

1.10 Kontrolle und Prüfungen 

1.10.1.1 Die Kontrolle erfolgt im Wirkungsbereich der Zahlstelle in Form einer Ver-

waltungskontrolle, einer Vor-Ort-Kontrolle und einer Ex-Post-Kontrolle. Dar-

über hinaus erfolgen nachgängige Prüfungen (Audits) durch die Bescheini-

gende Stelle, Dienststellen der Europäischen Kommission und Rechnungs-

höfe. Es gelten die Bestimmungen gemäß § 18a MOG 2021 sowie §§ 9, 10, 

17, 88 bis 90 und 93 bis 96 GSP-AV. 

1.10.1.2 Die Organe und Beauftragten des Landes, der Zahlstelle, des zuständigen 

Bundesministeriums, des Österreichischen Rechnungshofes sowie die Or-

gane der EU können die Einhaltung aller Förderbedingungen, insbesondere 

die Berechtigung zur Inanspruchnahme begehrter oder bereits ausbezahlter 

Förderungen, überprüfen. 
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1.10.1.3 Die förderwerbende Person ist verpflichtet, die angeführten Kontrollmaß-

nahmen zuzulassen. Bei der Kontrolle hat eine geeignete und informierte 

Auskunftsperson der förderwerbenden Person anwesend zu sein, Auskünfte 

zu erteilen und sonstige Unterstützung zu leisten. 

1.10.1.4 Verweigert die förderwerbende Person oder eine ausgewiesene vertre-

tungsbevollmächtigte Person die Auskunft oder verhindert sie die Durchfüh-

rung der Vor-Ort-Kontrolle auf andere Weise, ausgenommen im Falle höhe-

rer Gewalt oder bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, ist der Förder-

antrag abzulehnen oder eine bereits erteilte Förderzusage zu widerrufen. 

1.10.1.5 Ist im Antrag eine Person als Vertretungsbevollmächtigte ausgewiesen, gilt 

diese in jedem Falle als geeignete und informierte Auskunftsperson, soweit 

die förderwerbende Person selbst bei der Kontrolle nicht anwesend ist oder 

Auskunft nicht erteilt oder nicht erteilen kann. 

1.10.1.6 Ist die förderwerbende Person oder die ausgewiesene vertretungsbevoll-

mächtigte Person bei der Kontrolle nicht anwesend, gelten im Betrieb maß-

geblich mitwirkende und volljährige Betriebsangehörige als geeignete und in-

formierte Auskunftspersonen, sofern die Kontrolle angekündigt war und die 

förderwerbende Person ohne weitere Benennung einer auskunftsberechtig-

ten Person bei der Kontrolle nicht anwesend ist. 

1.10.1.7 Die Prüforgane (Kontrollorgane) können jederzeit ohne Ankündigung oder 

auch nach Ankündigung alle Betriebs- und Lagerräume sowie Betriebsflä-

chen betreten und in die Buchhaltung und in alle Bezug habenden Aufzeich-

nungen oder Unterlagen der förderwerbenden Person Einsicht nehmen. 

1.10.1.8 Die Prüforgane können im Zuge der Kontrolle jederzeit die Aushändigung 

oder Zusendung von Kopien – soweit erforderlich auch von Originalen – von 

Aufzeichnungen oder Unterlagen der förderwerbenden Person oder Zugang 

zu elektronischen Aufzeichnungen auf dessen Kosten verlangen. 

Schriftliche Pacht- bzw. Bewirtschaftungsverträge und sonstige förderungsre-

levante Unterlagen sind am Betrieb aufzubewahren und zur Verfügung zu 

halten. Diese Unterlagen sind auf Verlangen jederzeit – auch außerhalb der 

Vor-Ort-Kontrolle – den Prüforganen vorzulegen oder der Zugang zu elektro-

nischen Aufzeichnungen ist zu gewähren. 
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1.10.1.9 Sind der förderwerbenden Person förderrelevante Unterlagen insofern nicht 

zugänglich, als sie rechtmäßig bei einem Dritten aufliegen oder aufliegen 

müssen, hat sie über Aufforderung Vorkehrungen zu treffen, dass sie von 

dem Prüforgan bei Bedarf eingesehen oder ihm in Kopie – soweit erforderlich 

auch Originale – ausgehändigt werden können oder der Zugang zu elektroni-

schen Aufzeichnungen gewährt wird. 

1.10.1.10 Kann der Zugang zu förderrelevanten Unterlagen nicht gewährt werden, 

gelten die Unterlagen als nicht vorgefunden. 

1.11 Rückforderung 

Der Begünstigte ist verpflichtet über schriftliche Aufforderung der Bewilligen-

den Stelle oder der AMA – und unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterge-

hender gesetzlicher Ansprüche – eine zu Unrecht gewährte Förderung ganz o-

der teilweise binnen vier Wochen an die AMA zurückzuzahlen. Für gewährte, 

aber noch nicht ausbezahlte Mittel erlischt der Anspruch auf Zahlung 

Zinsen werden für den Zeitraum zwischen dem Ende der in der Rückzah-

lungsaufforderung angegebenen Zahlungsfrist für den Begünstigten, die vier 

Wochen beträgt, und dem Zeitpunkt der Rückzahlung bzw. des Abzugs be-

rechnet. Die Zahlungsfrist beginnt mit Zustellung der Rückforderung, wobei 

die Zustellung am dritten Werktag nach Postaufgabe vermutet wird. 

Teilzahlungen und Teilkompensationen werden zuerst auf das Kapital und 

erst nach der Tilgung des Kapitals auf die Zinsen angerechnet. 

Auf Antrag kann die Rückzahlung – unbeschadet einer Kompensation mit an-

deren Zahlungen – auch in Raten, deren Anzahl und Höhe von der AMA fest-

zulegen sind, oder nach Stundung erfolgen. 

Die Verpflichtung zur Rückzahlung gilt nicht, wenn die Zahlung auf einen Irr-

tum der zuständigen Behörde oder einer anderen Behörde zurückzuführen 

ist, der vom Begünstigten nach vernünftiger Einschätzung nicht erkennbar 

war. Bezieht sich der Irrtum auf Tatsachen, die für die Berechnung der be-

treffenden Zahlung relevant sind, so gilt die Verpflichtung zur Rückzahlung 

nur, wenn die Aufforderung zur Wiedereinziehung binnen zwölf Monaten 

nach der Zahlung übermittelt worden ist. 

Die AMA kann von der Wiedereinziehung eines Betrags von höchstens 100 € 

(exklusive Zinsen) und von höchstens 50 €, wenn es sich ausschließlich um 

Zinsen handelt, pro Begünstigten und Fördermaßnahme Abstand nehmen, 

wenn der behördliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zur Höhe des 

zurückzufordernden Betrags steht. 

Rückforderungsbeträge können mit künftigen Zahlungen an den Begünstig-

ten, die von der AMA als abwickelnde oder auszahlende Stelle ausschließlich 

national finanzierter Maßnahmen zu leisten sind, kompensiert werden. 
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Im Falle eines Vertragsbeitritts können während der Vertragslaufzeit entstan-

dene Rückforderungen gleichermaßen gegen den vorherigen und nachfol-

genden Förderwerber geltend gemacht werden, unabhängig davon, wer den 

Verstoß gesetzt hat. (§ 12 GSP-AV) 

Eine Rückzahlungsverpflichtung ist auszusprechen, wenn insbesondere 

1. Organe oder Beauftragte der Bewilligenden Stelle, der Zahlstelle, des 

Bundes oder der EU vom Förderwerber über wesentliche Umstände un-

richtig oder unvollständig unterrichtet worden sind,  

2. vom Förderwerber vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise 

nicht erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, so-

wie sonstige vorgesehene Mitteilungen unterlassen wurden,  

3. der Förderwerber nicht aus eigener Initiative – jedenfalls noch vor einer 

Kontrolle oder deren Ankündigung – Ereignisse meldet, welche die 

Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich ma-

chen oder deren Abänderung erfordern würde,  

4. der Förderwerber vorgesehene Kontrollmaßnahmen be- oder verhindert 

oder die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förderung innerhalb 

des für die Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitraumes 

nicht mehr überprüfbar ist,  

5. die Fördermittel vom Förderwerber ganz oder teilweise widmungswidrig 

verwendet worden sind,  

6. die Leistung vom Förderwerber nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt 

werden kann oder durchgeführt worden ist,  

7. vom Förderwerber das Abtretungs-, Anweisungs-, Verpfändungs- und 

sonstige Verfügungsverbot nicht eingehalten wurde,  

8. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes und des Bundes-

Behinderten-Gleichstellungsgesetzes sowie das Diskriminierungsverbot 

gemäß § 7b des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, 

nicht beachtet wurden,  

9. dem Förderwerber obliegende Publizitätsmaßnahmen nicht durchge-

führt werden,  

10. sofern das Beihilferecht zur Anwendung kommt, von Organen der EU 

die Aussetzung oder Rückforderung verlangt wird oder  

11. sonstige Fördervoraussetzungen, Bedingungen oder Auflagen, insbe-

sondere solche, die die Erreichung des Förderzweckes sichern sollen, 

vom Förderwerber nicht eingehalten wurden. 

Z 5 und Z 9 gelten nicht für Invekos-Maßnahmen, Z 7, 8 und 10 gelten nicht 

für Invekos-Maßnahmen gemäß den Art. 21 bis 30 und 32 bis 35 der Verord-

nung (EU) 2021/2115. (§ 13 GSP-AV) 
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Rückzahlungsbeträge von sind vom Tag des in der Rückforderung genannten 

Zahlungstermins an, Abgaben vom Fälligkeitstag an mit 3 vH über dem Basis-

zinssatz pro Jahr mindestens jedoch 4%, zu verzinsen, soweit Regelungen des 

gemeinschaftlichen Marktordnungsrechts nicht anderes vorsehen. Im Fall der 

nachträglichen Herabsetzung eines Rückzahlungsbetrags hat die Berechnung 

dieser Zinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetra-

ges zu erfolgen. 

Soweit Vorgaben der Europäischen Union die Zahlung von Zinsen verlangen, 

sind Auszahlungen, die erst nach Ablauf der in Regelungen des Marktord-

nungsrechts der Union vorgegebenen Fristen vorgenommen und bei denen 

die verspätete Zahlung nicht vom Begünstigten zu verantworten ist, sowie 

Rückzahlungen von Beträgen, die aufgrund ungültiger Regelungen des 

Marktordnungsrechts der Union zu erfolgen haben, vom letzten Tag der Zah-

lungsfrist beziehungsweise vom Tag der erfolgten Zahlung an mit 3 vH über 

dem Basiszinssatz pro Jahr mindestens jedoch 4%, zu verzinsen. (§ 21 MOG 

2021) 

1.12 Datenverarbeitung 

1.12.1 Die förderwerbende Person nimmt zur Kenntnis, dass das Land Niederöster-

reich, das BML, die Zahlstelle und weitere beauftragte Abwicklungsstellen berechtigt 

sind  

1. alle im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung der Förde-

rung anfallenden personenbezogenen Daten zu Abwicklungs- und Kon-

trollzwecken (einschließlich Berichtslegung für Monitoring- und Evaluie-

rungsverpflichtungen) zu verarbeiten und 

2. die für die Beurteilung des Vorliegens der Förderbedingungen und zur 

Prüfung des Zahlungsantrages erforderlichen personenbezogenen Da-

ten über die von ihr selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rück-

fragen bei den in Betracht kommenden anderen Organen des Bundes 

und Landes oder bei einem anderen Rechtsträger, der einschlägige För-

derungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Dritten zu erhe-

ben und an diese zu übermitteln, sowie Transparenzportalabfragen ge-

mäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012 durchzuführen. 

1.12.2 Die förderwerbende Person nimmt zur Kenntnis, dass es dazu kommen kann, 

dass Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes (insbe-

sondere gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgesetzes 

1948), des Bundesministeriums für Finanzen (insbesondere gemäß §§ 57 bis 61 und 

47 BHG 2013) und der Europäischen Union nach den EU-rechtlichen Bestimmungen 

übermittelt oder offengelegt werden müssen. 
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1.12.3 Die förderwerbende Person nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des Art. 98 der 

Verordnung (EU) 2021/2116 Daten über die Begünstigten und das Projekt für das 

betreffende Haushaltsjahr von der Zahlstelle via Internet veröffentlicht werden. 

1.12.4 Die förderwerbende Person nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des Art. 9 der 

Verordnung (EU) 2022/2472 sowie der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ab einer För-

derungshöhe von mehr als EUR 100.000 Informationen über die Förderungsempfän-

ger gemäß Anhang III leg cit zu veröffentlichen sind. 

1.12.5 Rechte gemäß Datenschutz-Grundverordnung 

Die förderwerbende Person nimmt das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-

schung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, 

welche bei der Zahlstelle geltend zu machen sind, sowie die Beschwerde-

möglichkeit bei der Datenschutzbehörde zur Kenntnis. 

1.13 Gleichbehandlungs- und Behindertengleichstellungs-

gesetz 

Förderungen dürfen nur jenen förderwerbenden Personen gewährt werden, 

die das Gleichbehandlungsgesetz (Gleichbehandlungsgesetz, BGBl. I Nr. 

66/2004) und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (§ 8 Behinder-

tengleichstellungsgesetz, BGBl. I Nr. 82/2005) sowie das Diskriminierungs-

verbot gemäß § 7b des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG), BGBl. 

Nr. 22/1970, beachten. 

1.14 Verbot der Abtretung, Anweisung, Verpfändung und 

sonstigen Verfügung 

Die Abtretung von Forderungen sowie Anweisung, Verpfändung von oder 

sonstige Verfügung über Forderungen der förderwerbenden Person aufgrund 

von Förderungszusagen nach dieser Sonderrichtlinie ist der Republik Öster-

reich gegenüber unwirksam. 

1.15 Publikation 

Der Hinweis über die Erlassung dieser Sonderrichtlinie oder ihre Änderung 

sowie der Text der Sonderrichtlinie selbst werden auf der Homepage des 

Landes unter www.noel.gv.at veröffentlicht.  

1.16 Subjektives Recht 

Ein subjektives Recht (Rechtsanspruch) auf Gewährung einer Förderung ent-

steht aus der Erlassung dieser Sonderrichtlinie nicht. 

http://www.noel.gv.at/
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1.17 Gerichtsstand 

Für Streitigkeiten aus dem zwischen Land und förderwerbender Person be-

stehenden Fördervertrag gilt als ausschließlicher Gerichtsstand St. Pölten. 

1.18 Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Diese Sonderrichtlinie tritt mit 1.3.2024 in Kraft und ist auf alle ab diesem Da-

tum gestellten Förderanträge und abgeschlossenen Förderverträge anzuwen-

den. 

Änderungen dieser Sonderrichtlinie treten am Tag nach der Publikation in 

Kraft, soweit nicht ein anderes Inkrafttreten vorgesehen ist. 

 



Seite 40 von 42 

 

2 Investitionen in soziale Dienst-

leistungen (73-11) 

2.1 Ziele 

Ziel ist die Verbesserung von qualitätsvollen, flexiblen und dezentralen Einrichtungen 

der sozialen Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten.  

Unterstützt werden Investitionen in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen 

(vorranging die Schaffung von Betreuungsangeboten für unter Dreijährige), Einrich-

tungen für die Pflege, für Menschen in besonderen Notlagen, für die psychosoziale, 

sozialpsychiatrische und psychiatrische Versorgung, insbesondere für Kinder und Ju-

gendliche. 

Die Einrichtungen für soziale Dienstleistungen sollen zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie, Beruf und Privatleben beitragen. 

2.2 Fördergegenstände 

2.2.1 Schaffung, Verbesserung oder Erweiterung von Kinderbildungs- und Betreu-

ungseinrichtungen (für Kinder von 0-6 Jahren) einschließlich bedarfsgerechter Adap-

tierung und (Innen-)Ausstattung. 

2.2.2 Schaffung, Verbesserung oder Erweiterung von Einrichtungen der Pflege und 

Betreuung (z. B. Tageszentren) einschließlich bedarfsgerechte Adaptierung und (In-

nen-) Ausstattung. 

2.2.3 Schaffung, Verbesserung oder Erweiterung von psychosozialen, sozialpsychi-

atrischen sowie psychiatrischen Einrichtungen, insbesondere für Kinder und Jugend-

liche. 

2.2.4 Schaffung, Verbesserung oder Erweiterung von Einrichtungen und Wohnbau-

ten, die der Deckung des Betreuungs- und Wohnbedarfs von Menschen in besonde-

ren Notlagen (etwa Frauen, Kinder, Jugendliche, Familien, ältere Menschen, Flücht-

linge/Vertriebene) dienen. 

2.2.5 Investitionen zur Schaffung und Verbesserung von mobilen Diensten sowie 

Hol-, Bring- und Servicedienste. 

2.3 Förderwerbende Personen 

2.3.1 Gebietskörperschaften  

2.3.2 Körperschaften öffentlichen Rechts 

2.3.3 gemeinnützig tätige juristische Personen 
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2.4 Fördervoraussetzungen und Auflagen 

2.4.1 Das Projekt wird im ländlichen Gebiet umgesetzt.  

2.4.2 Im Fall der Errichtung oder Erweiterung eines Gebäudes sind der Standard 

„Niedrigstenergiegebäude“ nach Art. 12 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi-

schen dem Bund und den Ländern über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck 

der Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen (BGBl. II Nr. 251/2009 i.d.g.F.) so-

wie die landesrechtlichen Vorgaben gemäß Bauordnung (OIB-RL 6) einzuhalten. Die 

Erfüllung dieser Standards ist im Rahmen der Endabrechnung von der zuständigen 

Baubehörde zu bestätigen. 

2.4.3 Es handelt sich nicht um eine Investition in eine große Infrastruktur. Die Ge-

samtkosten einer Investition in Fördergegenstände gemäß Punkt 2.2.1 – 2-2.5 dürfen 

EUR 5.000.000 nicht übersteigen. 

2.5 Förderfähige Kosten 

2.5.1 Materielle und immaterielle Investitionen und Planungs- und Beratungskosten, 

die in direktem Zusammenhang mit der Investition stehen. 

2.5.2 Personalkosten in Zusammenhang mit der Investition sind nicht förderfähig. 

2.5.3 Unbare Eigenleistungen sind nicht förderfähig. 

2.6 Art und Ausmaß der Förderung 

2.6.1 Zuschuss zu den materiellen und immateriellen Investitionen im Ausmaß von 

65 % der förderfähigen Kosten  

2.6.2 Die Untergrenze der förderfähigen Kosten beträgt EUR 50.000.  

2.6.3 Mit Ausnahme von Fördergegenstand 2.2.1, (Kindergärten sind laut RZ 29 der 

Mitteilung der EK zum Beihilfebegriff nicht wirtschaftliche Tätigkeiten und unterliegen 

damit nicht dem Beihilferecht) ist in der Regel davon auszugehen, dass eine Beihil-

ferelevanz der Projekte gegeben ist. Nachdem es sich um Dienstleistungen im allge-

mein wirtschaftlichen Interesse handelt, kann dies eine beihilfenrechtliche Grundlage 

gemäß DAWI-Beschluss der EK vom 20.12.2011 (K(2011) 9380), EU ABl. L7 vom 

11.1.2012, Seite 3 darstellen. Ebenso ist es möglich die Projekte gemäß VO 

360/2012 (de-minimis-DAWI) zu fördern oder gemäß Art. 55 Verordnung (EU) 

2022/2472.  

 

2.7 Förderungsabwicklung 

2.7.1 Förderanträge können laufend elektronisch über die Website www.eama.at 

eingereicht werden.  
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2.7.2 Die Bewilligende Stelle kann zusätzlich für besonders relevante und vordringli-

che Themenbereiche eigene Aufrufe durchführen. Diese werden über die Website 

www.eama.at veröffentlicht. 

2.7.3 Es sind zumindest zwei Auswahlverfahren – gleichmäßig verteilt über die ge-

samte Förderperiode – durchzuführen, wobei die erste Antragsstellungsmöglichkeit 

jedenfalls 2024 erfolgen soll. 

2.7.4 Die Auswahl der Projekte übernimmt ein beratendes Gremium unter Vorsitz 

des Landes Niederösterreich. In diesem Gremium wird auf Basis eines transparenten 

und nachvollziehbaren Bewertungsverfahrens eine Rangliste der Projekte des jeweili-

gen Calls erstellt. 

2.7.5 In diesem Gremium sollen Vertreter und Vertreterinnen der Verwaltung und 

der Zivilgesellschaft, unter anderem Interessensvertretungen von Menschen mit Be-

hinderungen, auf Basis eines transparenten und nachvollziehbaren Bewertungsver-

fahrens eine Rangliste der Projekte des jeweiligen Auswahlverfahrens erstellen.  

 

 

http://www.eama.at/

